
Antrag auf ein Camper-Sorglos-Paket
für Mieter von Wohnmobilen und Wohnwagen

Für den Vertrag gelten die auf der Rückseite unter „Vertragsgrundlagen“ aufgeführten Bedingungen, soweit die entsprechenden Leistungen hier beantragt wur-
den. Sie erklären mit Ihrer Unterschrift, dass Ihnen rechtzeitig vor Antragstellung alle Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-

bedingungen, dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und den Kundeninformationen mit der Widerrufsbelehrung nach der Verordnung über die Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) in Textform zur Verfügung gestellt wurden. Sie können innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins Ihre Vertragserklärung wi-
derrufen. Über das Widerrufsrecht werden Sie im Versicherungsschein ausführlich informiert. Bewusst unwahre Angaben können den Versicherer gem. § 19 Versicherungsvertragsge-
setz zum Vertragsrücktritt berechtigen. Bitte lesen Sie unbedingt die umseitigen „Kundeninformationen“ und die umseitige „Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Ge-
sundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung“. Sie sind wichtige Bestandteile des Vertrages, deren Geltung Sie mit der nachfolgenden Unterschrift ebenfalls bestätigen.

Unterschriften Vermittler-Nr.

Ort, Datum Unterschrift des Versicherungsnehmers und der versicherten Personen Unterschrift des Vermittlers

Name, Vorname des Kontoinhabers Straße und Hausnummer

Ort, Datum und Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Würzburger Versicherungs-AG, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der Würzburger Versicherungs-AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der SEPA-Basislastschrifteinzug wird mir spätestens 
einen Kalendertag im Voraus unter Angabe der Fälligkeitstermine angekündigt.
Zahlungsempfänger: Würzburger Versicherungs-AG	 Gläubiger-Identifikationsnummer: DE30ZZZ00000030954		  Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

IBAN Prüfzahl Bankleitzahl Kontonummer (rechtsbdg. u. ggf. mit Nullen auffüllen)

D� E

Name und Ort des Kreditinstituts BIC

PLZ und Ort

Reisebeginn: ____
00.00
Uhr Reiseende: ____

00.00
Uhr Buchungsdatum: ____

Versicherungsdauer

Reiseziel

Versicherte Wohnmobile und Wohnwagen

Amtliches KennzeichenVersichertes Wohnmobil/Hersteller

(R-606)

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg | Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 09 31 . 27 95-291

Tagesprämien (inkl. der z. Zt. gültigen Versicherungssteuer)

Versicherungsnehmer VersicherungsnummerFrau Herr Neuantrag Änderungsantrag zu

Name, Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ

Geburtsdatum

Telefon

eMail

Beruf

Wohnort

zu versichernde Personen

Name, Vorname

1

2

3

4

5

6

Bis zu einem Tagesmietpreis von Selbstbehaltsversicherung bis zu 1.000,- EUR Selbstbehaltsversicherung bis zu 1.500,- EUR

  50,- EUR
      4,50 EUR       4,90 EUR

  75,- EUR
      5,50 EUR       6,35 EUR

   100,- EUR       6,50 EUR       8,00 EUR
150,- EUR

      8,50 EUR    10,25 EUR
200,- EUR

   10,50 EUR    12,45 EUR

Geburtsdatum
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Kundeninformationen
Tod durch Unfall ist innerhalb von 48 Stunden nach Kenntnis zu melden, alle wei-
teren Unfälle unverzüglich.
1. Versicherer
Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG. Sämtliche Erklärungen, Mittei-
lungen und Anzeigen sowie die Erhebung von Ansprüchen auf Versicherungsleis-
tungen sind an die Würzburger Versicherungs-AG unter folgender Anschrift zu 
richten: Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg
2. Vertragsgrundlagen
Maßgebend sind der Antrag, der Versicherungsschein sowie je nach Deckungs-
umfang
−	�Allgemeine Bestimmungen
−	�Allgemeine Bedingungen für die Reiserücktrittskosten-Versicherung 

(ABRV 09/2010)
−	�Besonderen Bedingungen zur Reiseabbruchkosten-Versicherung 

(BB-RAV 09/2010)
–	�Bedingungen zur Inhaltsversicherung für Wohnmobile / Wohnanhänger 

(BB-IHW 01/2011)
−	�Bedingungen zur Selbstbehaltsversicherung für Wohnmobile / Wohnanhänger  

(BB-SVW 06/2020)
Die hier relevanten Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Besonderen 
Bedingungen können Sie auch unter der angegebenen Adresse des Versicherers 
in Papierform anfordern.
3. Allgemeine Hinweise
Unrichtige Beantwortung der Fragen nach Gefahrenumständen sowie arglisti-
ges Verschweigen sonstiger Gefahrenumstände kann den Versicherer berechti-
gen, den Versicherungsschutz zu versagen. Nebenabreden gelten nur, wenn sie 
von der Gesellschaft schriftlich bestätigt worden sind.
4. Einlösung/Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt mit Antragseingang, frühestens jedoch zum 
auf dem Antragsformular beantragten Zeitpunkt, wenn der Einmalbetrag unver-
züglich gezahlt wird.
5. Rechtliche Selbstständigkeit
Bei den zu beantragenden Versicherungssparten handelt es sich um rechtlich 
nicht selbständige Verträge. Diese sind nur zusammen als Camper-Sorglos-Paket 
abzuschließen.
6. Prämien
Die Prämienhöhe ist dem Antrag zu entnehmen.
7. Zuständige Aufsichtsbehörde
Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.
8. Hinweise zur Datenverarbeitung bei Beantragung des Versicherungsvertrages:
Die Würzburger Versicherungs-AG ist zum 01.03.2019 den „Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungs-
wirtschaft“ (Code of Conduct Datenschutz) beigetreten. Den Code of Conduct 
Datenschutz und weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie bei uns auf 
der Homepage unter www.wuerzburger.com/datenschutz.html.

Einwilligung in die Erherbung und Verwendung 
von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbin-
dungserklärung
Als Versicherungsunternehmen benötigt die Würzburger Versicherungs-AG Ihre 
Schweigepflichtentbindung, um Ihre Gesundheitsdaten oder weitere nach § 203 
Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z.B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen 
besteht, an andere Stellen, z.B. Rückversicherer weiterleiten zu dürfen. 
Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antrags-
prüfung sowie die Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versiche-
rungsvertrages in der Würzburger Versicherungs-AG unentbehrlich. Sollten Sie die-
se nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrages in der Regel nicht möglich sein.
Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger 
nach § 203 StGB geschützter Daten bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der 
Würzburger Versicherungs-AG. Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich 
vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser Einwilli-
gung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können.
1. �Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsda-

ten durch die Würzburger Versicherungs-AG
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG die von mir in diesem Antrag 
und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert und nutzt, soweit 
dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung 
dieses Versicherungsvertrages erforderlich ist.
2.�	� Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an Stellen außerhalb der  

Würzburger Versicherungs-AG
Die Würzburger Versicherungs-AG verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertrag-
lich auf die Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit.
2.1 �Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 
Die Würzburger Versicherungs-AG führt bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel 
die Risikoprüfung, die Leistungsfallbearbeitung oder die telefonische Kundenbe-
treuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Gesund-
heitsdaten kommen kann, nicht selbst durch, sondern überträgt die Erledigung ei-
ner anderen Gesellschaft oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 
StGB geschützten Daten weitergegeben, benötigt die Würzburger Versicherungs-

AG Ihre Schweigepflichtentbindung für sich und soweit erforderlich für die anderen 
Stellen. Die Würzburger Versicherungs-AG führt eine fortlaufend aktualisierte Liste 
über die Stellen und Kategorien von Stellen, die vereinbarungsgemäß Gesundheits-
daten für die Würzburger Versicherungs-AG erheben, verarbeiten oder nutzen un-
ter Angabe der übertragenen Aufgaben.
Eine aktuelle Liste kann im Internet unter www.wuerzburger.com eingesehen oder 
bei dem Datenschutzbeauftragen der Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhof-
straße 11, 97070 Würzburger, email: datenschutzbeauftragter@wuerzburger.com 
angefordert werden. Für die Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten an und die Ver-
wendung durch die in der Liste genannten Stellen benötigt die Würzburger Versi-
cherungs-AG Ihre Einwilligung.
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesundheitsdaten an 
die in der Liste genannten Stellen übermittelt und dass die Gesundheitsdaten dort 
für die angeführten Zwecke im gleichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt 
werden, wie die Würzburger Versicherungs-AG dies tun dürfte. Soweit erforderlich, 
entbinde ich die Mitarbeiter der Würzburger Versicherungs-AG und sonstiger Stel-
len im Hinblick auf die Weitergabe von Gesundheitsdaten und anderer nach § 203 
StGB geschützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 
2.2 Datenweitergabe an Rückversicherungen 
Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, kann die Würzburger Versiche-
rungs-AG Rückversicherungen einschalten, die das Risiko ganz oder teilweise über-
nehmen. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherungen dafür weiterer 
Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten übergeben. Damit sich die 
Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall ma-
chen kann, ist es möglich, dass die Würzburger Versicherungs-AG Ihren Versiche-
rungsantrag oder Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegt. Das ist insbeson-
dere dann der Fall, wenn die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich 
um ein schwierig einzustufendes Risiko handelt.
Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung die Würzburger Versiche-
rungs-AG aufgrund ihrer besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprü-
fung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Haben Rückver-
sicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können sie kontrollieren, 
ob die Würzburger Versicherungs-AG das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig 
eingeschätzt hat. Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und 
Anträge im erforderlichen Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit 
diese überprüfen können, ob und in welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen 
können. Zur Abrechnung von Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten 
über Ihre bestehenden Verträge an Rückversicherungen weitergegeben werden. Zu 
den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudony-
misierte Daten, jedoch auch personenbezogene Gesundheitsangaben verwendet. 
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Rückversicherung nur zu den vor-
genannten Zwecken verwendet. Über die Übermittlung Ihrer Gesundheitsdaten an 
eine Rückversicherung werden Sie durch die Würzburger Versicherungs-AG unter-
richtet.
Ich willige ein, dass meine Gesundheitsdaten – soweit erforderlich – an Rückversi-
cherungen übermittelt und dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. 
Soweit erforderlich, entbinde ich die für die Würzburger Versicherungs-AG tätigen 
Personen im Hinblick auf die Gesundheitsdaten und weiteren nach § 203 StGB ge-
schützter Daten von ihrer Schweigepflicht. 
2.3 Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 
Die Würzburger Versicherungs-AG gibt grundsätzlich keine Angaben zu Ihrer Ge-
sundheit an selbstständige Vermittler weiter. Es kann aber in den folgenden Fällen 
dazu kommen, dass Daten, die Rückschlüsse auf Ihre Gesundheit zulassen oder 
gemäß § 203 StGB geschützte Informationen über Ihren Vertrag Versicherungs-
vermittlern zur Kenntnis gegeben werden. Soweit es zu vertragsbezogenen Bera-
tungszwecken erforderlich ist, kann der Sie betreuende Vermittler Informationen 
darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen (z.B. Annahme mit 
Risikozuschlag, Ausschlüsse bestimmter Risiken) Ihr Vertrag angenommen wer-
den kann. Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit 
welchem Inhalt der Vertrag abgeschlossen wurde. Dabei erfährt er auch, ob Risi-
kozuschläge oder Ausschlüsse bestimmter Risiken vereinbart wurden. Bei einem 
Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen Vermittler kann es zur 
Übermittlung der Vertragsdaten mit den Informationen über bestehende Risiko-
zuschläge und Ausschlüsse bestimmter Risiken an den neuen Vermittler kommen. 
Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf einen anderen 
Vermittler vor der Weitergabe von Gesundheitsdaten informiert sowie auf Ihre Wi-
derspruchsmöglichkeit hingewiesen. 
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesundheitsdaten 
und sonstigen nach § 203 StGB geschützten Daten in den oben genannten Fällen 
– soweit erforderlich – an den für mich zuständigen selbstständigen Versicherungs-
vermittler übermittelt und diese dort erhoben, gespeichert und zu Beratungszwe-
cken genutzt werden dürfen. 
3. �Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten,  

wenn der Vertrag nicht zustande kommt 
Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert die Würzburger Versiche-
rungs-AG Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesundheitsdaten für den 
Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen bis zum Ende des dritten Ka-
lenderjahres nach dem Jahr der Antragstellung.
Ich willige ein, dass die Würzburger Versicherungs-AG meine Gesundheitsdaten, 
wenn der Vertrag nicht zustande kommt, für einen Zeitraum von drei Jahren ab 
dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken 
speichert und nutzt.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg | Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 09 31 . 27 95-291
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Dieses Blatt dient nur zu Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung.
Vollständig dargestellt ist der Versicherungsschutz in Ihren Versicherungsunterlagen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen 
Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Versicherungsschutz für Mieter von Wohnmobilen / Wohnanhängern mit den Bausteinen Reiserücktritt-, 
Reiseabbruch-, Inhalts-, und Selbstbehaltsversicherung.

Reiseversicherung    
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Würzburger Versicherungs-AG, Deutschland
Produkt: Camper-Sorglos-Paket 
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Was ist versichert?

 Die beantragten Leistungsarten und Versiche-
rungssummen sind individuell mit Ihnen verein-
bart und entnehmen Sie bitte dem Versicherungs-
schein.

Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung

 Versicherungsschutz besteht für die nachweislich 
geschuldeten Stornokosten, eventuell entstandene 
zusätzliche Rückreise- und sonstige Mehrkosten, 
wenn Sie die versicherte Reise aus einem versi-
cherten Grund nicht antreten können oder diese 
abbrechen müssen. Gründe dafür sind unter an-
derem:

 Tod, schwerer Unfall oder unerwartet schwere 
Erkrankung.

 Verlust des Arbeitsplatzes wegen einer unerwar-
teten betriebsbedingten Kündigung durch den 
Arbeitgeber.

 Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen 
an einer Schule/Berufsschule/Universität/Fach-
hochschule/College.

Inhaltsversicherung

 Nachweislich mitgeführten Sachen im Wohnmo-
bil / Wohnanhänger, sofern es sich um Eigentum 
der versicherten Person handelt und zu privaten 
Zwecken genutzt wird.

Selbstbehaltsversicherung

 Die laut Mietvertrag teilweise oder vollständige 
Einbehaltung des vereinbarten Eigenanteils für 
einen Schaden.

Was ist nicht versichert?
Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung

 Kosten für eine nicht angetretene oder abgebro-
chene Reise, die auf Grund von privaten Gründen 
(nicht den versicherten Gründen wie z.B. schwere 
Erkrankung, etc.) entstehen.

Inhaltsversicherung

 Lebens-, Genussmittel, sowie Verbauchsgüter 
aller Art;

 Bargeld, EC- und Kreditkarten, Wertpapiere, 
Sparbücher, Urkunden; 

 Sammlungen, Schmucksachen, Kunstgegen-
stände, Antiquitäten, Pelze;

 Schusswaffen

Selbstbehaltsversicherung

 Schäden durch Fahren unter Alkohol-, Drogen- 
oder Arzneimitteleinfluss;

 Schäden bei Teilnahme von Wettfahrten oder 
vertragswidrigem Gebrauch.

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
 Es gibt einige Fälle, in denen der Versicherungs-
schutz eingeschränkt sein kann, zum Beispiel:

 Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des Versi-
cherungsfalls können wir die Leistung kürzen.

 Tarife mit Selbstbeteiligung: Im Leistungsfall 
tragen Sie selbst die Selbstbeteiligung.



Wo bin ich versichert?
 Der Geltungsbereich ist Europa, die außereuropäischen Mittelmeer-Anrainerstaaten, die Kanarischen Inseln, die 

Azoren, sowie Madeira.

Welche Verpflichtungen habe ich?
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten, das gilt insbesondere auch 

für die Zugehörigkeit zum versicherten Personenkreis gemäß Ihres Alters.
• Der Versicherungsvertrag muss spätestens 30 Tage vor Reiseantritt abgeschlossen sein.
• Bei Reisebuchung innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn besteht nur dann Versicherungsschutz, wenn der 

Versicherungsvertrag am Buchungstag oder Folgetag abgeschlossen wird. 
• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
• Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten (Schadenminderungspflicht).
• Umbuchungen oder Veränderungen der Reisedaten sind uns unverzüglich mitzuteilen und der Versicherungsschutz 

entsprechend anzupassen. 

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Zugang des Versicherungsscheins zahlen. Alle weiteren Beiträge sind 
jeweils zu dem angegebenen Termin zu zahlen.

Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sorgen Sie bitte für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt und endet ohne dass es einer 
Kündigung bedarf in der Reiserücktrittsversicherung mit dem planmäßigen Antritt der Reise, in der Reiseabbruch- Inhalts- 
und Selbstbehaltsversicherung mit der planmäßigen Beendigung der Reise. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, 
dass Sie den einmaligen Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Es kann maximal eine Reisedauer 
von 42 Tage versichert werden.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist nicht vorgesehen.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg | Telefon 09 31 . 27 95-0 | www.wuerzburger.com
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Kundeninformationen nach der Verordnung 
über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-InfoV)

Informationen zum Versicherungsunternehmen

1.  Identität, ladungsfähige Anschrift des Versicherers  
und zuständige Aufsichtsbehörde

Versicherer ist die Würzburger Versicherungs-AG, 
eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts.
Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Deutschland
Telefon: +49 931 2795-0, Telefax: +49 931 2795-291, www.wuerzburger.com
Handelsregister: Sitz Würzburg, HR Würzburg B 3500
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer (Vorsitzender), Pavel Berkovitch

Die Würzburger Versicherungs-AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn,  
Tel. +49 (0) 228 4108-0, Internet: www.bafin.de
Sollten Sie mit einer Entscheidung oder Verhaltensweise unsererseits nicht ein-
verstanden sein und hat auch eine Beschwerde an unseren Vorstand keine 
Abhilfe geschaffen, können Sie sich über eine Petition an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. Die Möglichkeit, Ihre Beschwerde auf dem 
Rechtsweg geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Würzburger Versicherungs-AG ist der Betrieb der 
Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private Haushalte.

3. Angaben für das Bestehen eines Garantiefonds o. ä.
Für Ihre Versicherungen besteht kein Garantiefonds o. ä.

Informationen zur angebotenen Leistung
4. Wesentliche Merkmale der Vertragsbestimmungen
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein 
und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besondere Bedingungen und Zusatzbe-
dingungen zu den entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen getrof-
fene Vereinbarungen und die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den 
Geltungsbereich der Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, 
Versicherungsschein und eventueller Nachträge. 

5. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versiche-
rungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Leistungspflicht dem 
Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschädi-
gung erfolgt danach binnen zwei Wochen. 

6. Gesamtpreis der Versicherungen (Beitrag)
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen ge-
wählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet 
auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge. 
Einzelheiten zum Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Pro-
duktinformationsblatt.

7. Zusätzlich anfallende Kosten
Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahnge-
bühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines 
SEPA-Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag. Wenn Sie 
uns anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres Telekom-
munikations- oder Mobilfunkanbieters.

8. Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des Wider-
rufrechts sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem im Versicherungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren 
Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.
Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie 
(Erstprämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns. Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten haben.

9. Gültigkeitsdauer von Angeboten
Den zur Verfügung gestellten Angebots- und Antragsunterlagen liegen die Beiträ-
ge, Versicherungsleistungen, Versicherungsbedingungen und Kundeninformati-
onen zugrunde, die zum Zeitpunkt der Aushändigung gelten.

Informationen zum Versicherungsvertrag
10. Zustandekommen des Vertrages
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklä-
rungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder falls der Vertrag im 
Wege des Fernabsatzgesetzes (per Telefon, per Internet) zustande kommt, Ihre 
diesbezügliche Vertragserklärung; unsere Willenserklärung ist der Versicherungs-
schein. Sie sind 14 Tage an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist). Der Vertrag 
kommt mit Zugang des Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande.

Widerrufsbelehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG
11. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Absatz 1 und 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 
haben. Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§312i Absatz 1 Satz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß 
§ 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an: 
WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg. 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 
0931/2795-290.
Einen Widerruf per E-Mail richten Sie bitte an folgende Adresse:
widerruf@wuerzburger.com
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und wir erstatten 
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, 
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Falle einbehalten; dabei handelt es sich um 
einen Betrag in Höhe der Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestanden 
hat, multipliziert mit 1/30 des Monatsbeitrages. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und 
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch so-
wohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. Ende der Widerrufsbelehrung. 

12. Vertragslaufzeit
Die Laufzeit des Vertrages ist dem Versicherungsschein zu entnehmen. Der Ver-
sicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder 
uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsvertrages 
die Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, 
dass der Vertrag nach Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer mit Ablauf des 
letzten Tages der Vertragszeit endet.
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13. Beendigung des Vertrages
Der beantragte Versicherungsschutz kann unter bestimmten Voraussetzungen, ggf. 
auch vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, von Ihnen gekündigt werden. 
Die entsprechenden Voraussetzungen hierfür führen wir nachstehend auf:
Kündigung nach Schaden
Nach einem ersatzpflichtigen Schadenfall haben Sie die Möglichkeit den vom 
Schaden betroffenen Vertrag innerhalb eines Monats nach dem Abschluss der 
Verhandlungen über die Entschädigung zu kündigen. Sie können nicht für einen 
späteren Zeitpunkt als zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 
Kündigung nach Risikowegfall
Fällt das versicherte Risiko nach dem Beginn der Versicherung weg, erlischt Ihr 
Versicherungsschutz, jedoch frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem wir Kenntnis 
vom Wegfall des Risikos erlangt haben.
Bitte beachten Sie für die oben genannten Punkte, dass eine etwaige Kündi-
gung grundsätzlich in Schriftform gegenüber der Würzburger Versicherungs-AG,  
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931. 2795-291; 
E-Mail:info@wuerzburger.com zu erfolgen hat. 
Kündigung durch uns
Auch wir können unter bestimmten Voraussetzungen den Versicherungsvertrag 
kündigen. Bei der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten, nach Risikoerhö-
hung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften, bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung einer Folgeprämie, bei Verletzung einer Obliegenheit, nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles oder bei Gefahrerhöhung können wir den Vertrag kündigen. 

14. Anwendbares Recht
Der betreffende Vertrag unterliegt in allen seinen Teilen, auch hinsichtlich aller 
Fragen, die das Zustandekommen, seine Wirksamkeit oder Auslegung betreffen, 
deutschem Recht, soweit internationales Recht nicht entgegensteht.

15. Sprache
Für die Vertragsbedingungen, die Vorabinformationen sowie für die während 
der Laufzeit dieses Vertrages zu führende vertragliche Kommunikation gilt die 
deutsche Sprache.

16. Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Die Würzburger Versicherungs-AG ist Mitglied des Versicherungsombudsmann 
e.V. und des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. Sie können deshalb 
das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, 
wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind. Die Möglichkeit, 
den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt.

Anschriften:
Versicherungsombudsmann e.V. Postfach 080632, 10006 Berlin, E-Mail:  
info@versicherungsombudsmann.de, Web: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22,
10052 Berlin, Web: www.pkv-ombudsmann.de

Online-Streitbeilegung 
Von der EU-Kommission wurde eine Plattform eingerichtet, über die Sie die Mög-
lichkeit zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung haben. Sie erreichen die Platt-
form über folgenden Link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm


